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1 Beschreibung des Ablaufs von Dienstverschiebungsgesuchen  
MDV vom 19. November 2003, WDVS vom 28. April 2008 

Nr. Ablauf Tätigkeit / Mittel / Ergebnis Bemerkung 
 

1 
Gesuchsteller stellt DVS Gesuch für: 

 Rekrutierung 
 GAD  
 ADF  

Form und Inhalt des Gesuches sowie 
die Zuständigkeiten sind in der MDV 
und in der WDVS geregelt. 

MDV Art. 29 ff und  
Anhang 5  
 
WDVS Anhang 
 
Formulare: 
www.armee.ch/Info 
 

 
2 
 

Gesuchsempfänger beurteilt Zustän-
digkeit: 

 Nein = leitet Gesuch an zu-
 ständige Militärbehörde weiter 
 Ja = Vollständigkeitsprüfung 

Gesuche um Dienstnachholung gehen 
zwingend an den D DVS im FGG 1. 1) 

MDV Anhang 5 
 
WDVS Art. 6 Abs. 1  
Ziff. a. 
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Gesuchsempfänger prüft Gesuch auf 
Vollständigkeit. 2) 

→ Angaben gem. Art. 5 Abs. 3: 
 AHV-Nr. 
 Grad, Funktion, Einteilung 
 Name, Vorname, Adresse 
 Tel.-Nr. & E-Mail-Adresse 
 Angaben Dienst plus Daten 
 Begründung 
 Beweismittel 

Bei Unvollständigkeit: 
Gesuch mit Hinweis auf Art. 33 Abs. 1 
und 1bis der MDV an Gesuchsteller 
zurücksenden. 

WDVS Art. 5  
 
 
WDVS Art. 5 Abs. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
MDV Art. 33 Abs. 1 und 
1bis 

 
4 
 

 

Prüfung, ob offenes oder verschlosse-
nes Az-Zeugnis vorliegt: 

 verschlossenes Az-Zeugnis 
darf nicht geöffnet werden!  

 
Weiterleitung an Militärärztlichen Dienst 
(MAD) der LBA, Worblentalstrasse 36 
in 3063 Ittigen. 

WDVS Art. 6 Abs. 1  
Ziff. b 
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 Gesuch an Entscheidstelle weiterleiten.  MDV Anhang 5 
WDVS Art. 6 Abs. 1  
Ziff. d 
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 Beurteilung des Gesuchs gemäss 
WDVS:  

 Überwiegendes privates Inte-
resse im Allgemeinen 

 

MDV Art. 32, 33 
 
 
WDVS Art.  8 - 10 
 
 

an zuständige 
Stelle 

an Antragsteller 

Gesuch an 
MAD, LBA 

Beurteilung des Gesuchs 

Gesuch weiterleiten an 
zuständige Entscheidstelle 

Gesuch mit 
Arztzeugnis 

Prüfung der 
Vollständigkeit 

Beurteilung 
Zuständigkeit 

DVS Gesuch  
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6 f 
 

 Überwiegendes privates Inte-
resse bei Studenten 

 Überwiegendes privates Inte-
resse bei Berufsausbildung 

Fehlende Stellungnahmen einverlan-
gen.  
Achtung: Nachholung für AdA, die mit 
mehr als zwei WK im Rückstand sind.  

 
 
 
 
 
 
 
MDV Art. 26 Abs. 3  
Ziff. b 
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 Entscheid im Rahmen der WDVS.  
 
Entscheide des MAD sind administrativ 
zu vollziehen. 

WDVS Art. 8 - 10 
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 Administrative Arbeiten (Erfassung im 
PISA): 

 Kontrolle Dienstpflicht 
 Geschäftskontrolle 
 Dienstleistung verbuchen 
 Brief generieren 

 
 
Achtung: 
Eingaben immer 
"SPEICHERN" 
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 Entscheid über Gesuch wird dem Ge-
suchsteller schriftlich eröffnet. 
Ablehnung wird begründet inkl. Hinweis 
einer einmaligen Wiedererwägungs-
möglichkeit. 
Kopien an: 
bei Stellungspflichtigen 

 Kdo Rekrutierung. 
bei Mannschaft 

 direkt vorgesetzten Komman-
danten 

 an den FST A, FGG 1 D DVS 
bei Offizieren 

 direkt vorgesetzter Kdt a d Dw 
über das Kdo Gs Vb 

 
Beratungsstelle zivil-militärische Aus-
bildung (Hochschule oder anderer Bil-
dungsstätte) und zuständige Verbin-
dungsstelle der Territorialregion 

 nur sofern von deren Antrag 
abgewichen wird 

 
Archivierung der Unterlagen (5 Jahre)   
- danach Bundesarchiv oder Vernich-
tung.  

WDVS Art. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WDVS Art. 6 Abs. 2       
Ziff. d 
 
 
 
 
 
 
 
 
Archivierung und    
Anbietepflicht: 

  BGA Art. 6  
  VBGA Art. 4 ff 
 Weisungen BA 
Art. 3 ff 

  VmK Art. 25 
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Brief an Gesuchsteller.  

 

Entscheid 

Daten erfassen PISA 

Eröffnung des Entscheids 

Brief 

 
1) Prozessänderung in zweiten Hälfte'09 gemäss Schreiben Optimierung im Bereich Dienstverschie-
bungswesen vom 26.01.09. 
2) Für Studenten ist Stellungnahme und Unterschrift der Beratungsstelle zwingend (ohne eines der 
beiden ist das Gesuch unvollständig). Achtung: nur Unterschrift der berechtigten Personen.  
Stellungnahme der Verbindungsstelle nur in besonderen Fällen, aber zwingend bei Wiedererwä-
gungsgesuchen. Bestätigungen in Form der Einschreibe- oder Immatrikulationsbestätigung gelten als 
unvollständig. Die Verwendung des Internet-Formulars ist nicht zwingend aber wünschenswert.  
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